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Wichtiger Hinweis für die Bezieher 
des Gesetz- und Verordnungsblattes 

und des Ministerialblattes 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Die seit dem 1. 7. 1994 unverändert gebliebenen Preise 
müssen wir aufgrund der allgemeinen Kostensteigerun­
gen nun leider erhöhen. 

Ab 1. Januar 2002 werden folgende Bezugspreise 
pro Kalenderjahr berechnet: 

Gesetz- und Verordnungblatt 

Sammlung des bereinigten Gesetz- und 
Verordnungsblattes (SGV. NRW.) 

Ministerialblatt 

Sammlung des bereinigten 
Ministerialblattes (SMBl. NRW.) 

67,- Euro 

81,- Euro 

115,- Euro 

140,-Euro 
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2030 
Berichtigung 

4~r Ersten Verordnung 
zur Anderung der Verordnung 

über beamtenrechtliche Zuständigkeiten 
im Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 

vom 21. August 2001 (GV. NRW. S. 656) 

Nummer 3 Buchstabe b) muss wie folgt richtig lau­
ten: 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Für die Abordnung von Beamtinnen und Beamten 
des höheren Dienstes innerhalb der Einführungszeit 
sowie für die Versetzung oder Abordnung von Beam­
tinnen und Beamten des einfachen, des mittleren und 
des gehobenen Dienstes ihres Geschäftsbereichs in­
nerhalb des Landesdienstes sind Dienstvorgesetzte die 
Regierungspräsidentinnen und Regierungspräsiden­
ten, die Direktoren der Landwirtschaftskammern 
Rheinland und Westfalen-Lippe als Landesbeauf­
tragte, die PJ:äsidentin oder der Präsident der Landes­
anstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten so­
wie des Landesumweltamtes und die Leiterinnen oder 
Leiter des ~andesamtes für Ernährungswirtschaft und 
Jagd, der Amter für Agrarordnung und der Staatli­
chen Umweltämter in dem in § 2 Abs. 1 genannten 
Umfang; das gilt nicht für die Versetzung oder Abord­
nung an eine oberste Landesbehörde." 

203011 

- GV. NRW. 2001 S. 770. 

.. Erste Verordnung 
zur Anderung der Prüfungsordnung 

für den Ausbildungsberuf 
der/des Justizfachangestellten 

für die Durchführung von Prüfungen 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

Vom 23. Oktober 2001 

Auf Grund der §§ 41 Satz 1, 58 Abs. 2 Satz 1 des 
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 14. August 1969 
(BGBL I S. 1112), zuletzt geändert durch Artikel 41 des 
Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch- (SGB IX) Rehabilita­
tion und Teilhabe behinderter Menschen vom 19. Juni 
2001 (BGBL I S. 1046), § 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst (AGBBiG) 
vom 18. September 1979 (GV. NRW. S. 644), § 1 Nr. 2 a 
Buchstabe a) der Zweiten Berufsbildungs-Zuständig­
keitsverordnung vom 3. Dezember 1991 (GV. NRW. S. 553), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. November 
1999 (GV. NRW. S. 599), wird mit Genehmigung des 
Justizministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen die 
folgende, vom Berufsbildungsausschuss bei dem Ober­
~~mdesgericht Hamm am 19. September 2001 beschlossene 
Anderung der Prüfungsordnung für den Ausbildungsbe­
ruf der/des Justizfachangestellten für die Durchführung 
von Prüfungen im Lande Nordrhein-Westfalen vom 
9. April 1999 (GV. NRW. S. 142) erlassen: 

Artikel 1 

2. a) § 20 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

Die einzelnen Prüfungsleistungen und die Durch­
schnittspunktzahl des Gesamtergebnisses werden 
ab einem halben Punkt aufgerundet, im Übrigen 
abgerundet. Einzel- und Gesamtergebnisse zwi­
schen 49,5 und 50 bzw. 29,5 und 30 werden nicht 
aufgerundet. 

b) § 20 wird um folgenden Abs. 3 ergänzt: 

Das Ergebnis der schriftlichen Arbeiten sowie der 
Arbeit im praktischen Prüfungsfach „Textverarbei­
tung" ist dem Prüfling vor der Prüfung im Fach 
,,fallbezogene Rechtsanwendung" bekanntzugeben. 

3. § 21 Abs. 2 S. 1 wird wie folgt geändert: 

Zum Bestehen der Abschlussprüfung müssen im Ge­
samtergebnis und in mindestens zwei schriftlichen 
Prüfungsfächern sowie in der praktischen Prüfung im 
Durchschnitt mindestens ausreichende Leistungen er­
bracht werden. 

4. § 23 Abs. 1 S. 2 wird wie folgt geändert: 

Darin ist die Bewertung der einzelnen Prüfungsfächer 
anzugeben und auf § 24 Abs. 3 hinzuweisen. 

5. § 24 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

Sind bei einer nicht bestandenen Prüfung in einem 
Prüfungsfach - mit Ausnahme des Prüfungsfachs 
,,fallbezogene Rechtsanwendung" - mindestens aus­
reichende Leistungen erbracht worden, so ist dieser 
Teil auf Antrag der Prüfungsteilnehmerin oder des 
Prüfungsteilnehmers nicht zu wiederholen, sofern sie 
oder er sich innerhalb von zwei Jahren - gerechnet vom 
Tag der nicht bestandenen Prüfung an - zur Wiederho­
lungsprüfung anmeldet. 

6. § 25 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

Für die Durchführung der Zwischenprüfung gelten die 
Vorschriften der§§ 7 Abs. 1, 10 Abs. 1, Abs. 3, 14 Abs. 1, 
Abs. 2, 15, 16 Abs. 1, Abs. 2, 17, 18, 19, 20, 21 Abs. 1 
entsprechend. 

7. § 27 S. 1 wird wie folgt geändert: 

Auf Antrag ist den Prüfungsteilnehmern bei der zu­
ständigen Stelle Einsicht in die Prüfungsunterlagen zu 
gewähren. 

Artikel 2 

Die Neufassung der Prüfungsordnung tritt am 1. Ja­
nuar 2002 in Kraft. Die Neufassung der Prüfungsordnung 
wurde am 12. Oktober 2001 gemäß § 41 S. 5 BBiG von dem 
Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen ge­
nehmigt. 

Hamm, den 23. Oktober 2001 

In Vertretung 

Dr. Schwieren 
Vizepräsident 

des Oberlandesgerichts 

- GV. NRW. 2001 S. 770. 

Die Prüfungsordnung für den Ausbildungsberuf der/ 
des Justizfachangestellten für die Durchführung von 301 
Prüfungen im Lande Nordrhein-Westfalen wird wie folgt 
geändert: 

V~!ordnung 
zur Ubertragung 

1. a) § 13 S. 1 wird zu Abs. 1 

b) § 13 wird um folgenden Abs. 2 ergänzt: 

Ist auf Grund der bisherigen Prüfungsergebnisse 
ein Bestehen der Prüfung ausgeschlossen, entfällt 
auf Antrag des Prüflings die Teilnahme an der 
Prüfung im Fach „fallbezogene Rechtsanwendung". 

der Führung des Handelsregisters 
für mehrere Amtsgerichtsbezirke 

auf ein Amtsgericht 
(Handelsregister-Konzentrations-VO) 

Vom 22. Oktober 2001 

Auf Grund des§ 125 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der 
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bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung in Verbin­
dung mit§ 1 der Verordnung über die Ermächtigung des 
Justizministeriums zum Erlass von Rechtsverordnungen 
nach§ 125 Abs. 2 des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 22. Februar 2000 
(GV. NRW. S. 223) wird verordnet: 

§ 1 
Konzentration 

Die Führung des Handelsregisters wird für den Amts­
gerichtsbezirk Wermelskirchen dem Amtsgericht Köln 
übertragen. 

§2 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2001 in Kraft. 

Düsseldorf, den 22. Oktober 2001 

631 

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Jochen Dieckmann 

- GV. NRW. 2001 S. 770. 

.. Verordnung 
zu:,;_ Anderung der Verordnung 

zur Ubertragung von Befugnissen 
nach den §§ 57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung 

im Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Arbeit und Soziales, 

Qualifikation und Technologie 
vom 27. März 2001 

Vom 26. Oktober 2001 

Die Verordnung zur Übertragung von Befugnissen 
nach den §§ 57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozia­
les, Qualifikation und Technologie vom 27. März 2001 
(GV. NRW. S. 161) wird wie folgt geändert: 

1. In§ 1 werden folgende Angaben ersetzt: 

,,30.000 DM" durch „15.000 Euro", 
,,80.000 DM" durch „40.000 Euro", 
,,20.000 DM" durch „10.000 Euro", 
,,60.000 DM" durch „30.000 Euro", 
,,40.000 DM" durch „20.000 Euro", 
,,20.000 DM" durch „10.000 Euro". 

2. In § 2 werden folgende Angaben ersetzt: 

,,50.000 DM" durch „25.000 Euro", 
,,30.000 DM" durch „15.000 Euro" 
,,15.000 DM" durch „7.500 Euro", 
,,10.000 DM" durch „5.000 Euro". 

3. In § 3 werden folgende Angaben ersetzt: 

,,60.000 DM" durch „30.000 Euro", 
,,40.000 DM" durch „20.000 Euro". 

§4 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

Düsseldorf, den 26. Oktober 2001 

Der Minister für Arbeit und Soziales, 
Qualifikation und Technologie 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Harald Scharta u 

- GV. NRW. 2001 S. 771. 

641 
Verordnung 

über das Wahlverfahren zur Benennung 
der Beschäftigten des Eigenbetriebs 
für die Wahl in den Werksausschuss 

(Wahlordnung für Eigenbetriebe - Eig-WO) 
Vom 24. Oktober 2001 

Aufgrund des § 130 Abs. 2 Nr. 10 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2000 (GV. 
NRW. S. 245), wird im Einvernehmen mit dem Finanzmi­
nisterium und mit Zustimmung des Ausschusses für 
Kommunalpolitik des Landtags verordnet: 

§ 1 
Wahlvorbereitung 

(1) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister teilt 
dem Personalrat oder, falls ein solcher nicht besteht, den 
Beschäftigten des Eigenbetriebs spätestens zwölf Wochen 
vor dem Tag der Kommunalwahl (maßgeblicher Zeit­
punkt) mit, dass die Versammlung der Beschäftigten des 
Eigenbetriebs dem Rat der Gemeinde für die nach§ 114 
Abs. 3 Satz 4 der Gemeindeordnung zu wählenden 
Beschäftigten Vorschläge zu machen hat. Muss der 
Werksausschuss im Laufe der Wahlzeit des Rates neu 
gebildet werden, gilt ein vom Rat zu bestimmender Tag 
als maßgeblicher Zeitpunkt. Falls für mehrere Eigenbe­
triebe ein gemeinsamer Werksausschuss zu bilden ist, 
ergeht die Mitteilung im Sinne von Satz 1 an den 
Personalrat oder, falls ein solcher nicht besteht, an die 
Beschäftigten der Eigenbetriebe mit dem Hinweis, dass 
die Versammlung der Beschäftigten der Eigenbetriebe die 
Vorschläge zu machen hat. Die Wahl der vorzuschlagen­
den Beschäftigten ist so durchzuführen, dass die Vor­
schläge der Versammlung der Beschäftigten mindestens 
drei Wochen vor dem maßgeblichen Zeitpunkt feststehen. 

(2) Versammlung der Beschäftigten im Sinne dieser 
Verordnung ist die Gesamtheit aller wahlberechtigten 
Beschäftigten des Eigenbetriebs oder, falls für mehrere 
Eigenbetriebe ein gemeinsamer Werksausschuss zu bil­
den ist, die Gesamtheit aller wahlberechtigten Beschäf­
tigten der Eigenbetriebe. 

(3) Personalrat im Sinne dieser Verordnung ist der für 
den Eigenbetrieb zuständige Personalrat oder, falls für 
mehrere Eigenbetriebe ein gemeinsamer Werksausschuss 
zu bilden ist, der für den Eigenbetrieb mit der größten 
Beschäftigtenzahl zuständige Personalrat. Entsprechen­
des gilt, wenn Teile eines Eigenbetriebs zu selbständigen 
Dienststellen im Sinne des § 1 Abs. 3 LPVG erklärt 
worden sind. 

(4) Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 kann im Einverneh­
men mit dem Personalrat abgekürzt werden, soweit die 
Frist nach § 5 Abs. 1 Satz 1 eingehalten wird. 

§2 
Wahlvorstand 

(1) Der Personalrat bestellt spätestens zehn Wochen vor 
dem maßgeblichen Zeitpunkt drei Wahlberechtigte als 
Wahlvorstand und eine oder einen von ihnen als Vorsit­
zende bzw. als Vorsitzenden. 

(2) Ist kein Personalrat vorhanden oder kommt der 
Personalrat seiner Verpflichtung zur Bestellung des 
Wahlvorstandes nicht fristgerecht nach, so bestellt die 
Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister den Wahlvor­
stand. 

(3) § 1 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(4) Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
gelten die Vorschriften der §§ 1 bis 3 der Wahlordnung 
zum Landespersonalvertretungsgesetz (WO-LPVG) vom 
20. Mai 1986 (GV. NRW. S. 485), geändert durch Verord­
nung vom 30. Mai 1995 (GV. NRW. S. 498). 
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§ 3 

Wahlrecht 

(1) Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die am 
Wahltage 

1. das 16. Lebensjahr vollendet haben, 

2. in das Wählerverzeichnis eingetragen sind. 

(2) Wahlberechtigt sind nicht 

a) Beschäftigte, die voraussichtlich nur für einen Zeit­
raum von höchstens sechs Monaten beschäftigt wer­
den, 

b) Mitglieder der Werkleitung und deren Stellvertretung, 

c) Beschäftigte, die infolge Richterspruchs das Recht, in 
öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stim­
men, nicht besitzen. 

d) Beschäftigte, die am Wahltag seit mehr als achtzehn 
Monaten unter Wegfall der Bezüge beurlaubt sind. 

§4 
Wählbarkeit 

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die 

1. seit sechs Monaten bei dem Eigenbetrieb oder, falls für 
mehrere Eigenbetriebe ein gemeinsamer Werksaus­
schuss zu bilden ist, bei einem der Eigenbetriebe 
beschäftigt sind, 

2. am Wahltag Deutsche im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 
des Grundgesetzes sind oder die Staatsangehörigkeit 
eines Mitgliedsstaats der Europäischen Gemeinschaft 
besitzen und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Wählbar ist nicht, 

- wer wöchentlich regelmäßig weniger als zwei Fünftel 
der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt ist, 

- wer am Wahltag seit mehr als sechs Monaten unter 
Wegfall der Bezüge beurlaubt ist. 

(3) Besteht der Eigenbetrieb oder einer der Eigenbe­
triebe, für die ein gemeinsamer Werksausschuss zu bilden 
ist, weniger als ein Jahr, so bedarf es für die Wählbarkeit 
nicht der Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 1. 

§5 
Wahlausschreiben 

(1) Der Wahlvorstand erlässt spätestens acht Wochen 
vor dem maßgeblichen Zeitpunkt ein Wahlausschreiben. 
Es ist von sämtlichen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu 
unterschreiben. 

(2) Das Wahlausschreiben muss enthalten 

1. den Ort und den Tag seines Erlasses; 

2. die Bestimmung des Ortes, an dem das Wählerver­
zeichnis, die Wahlordnung zum Landespersonalver­
tretungsgesetz und diese Verordnung ausliegen; 

3. den Hinweis, dass nur Beschäftigte wählen und 
gewählt werden können, die in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind; 

4. den Hinweis, dass Einsprüche gegen das Wählerver­
zeichnis nur vor Ablauf von einer Woche seit dem 
Erlass des Wahlausschreibens schriftlich beim Wahl­
vorstand eingelegt werden können; der letzte Tag der 
Einspruchsfrist ist anzugeben; 

5. die Zahl der Beschäftigten, die von der Versammlung 
der Beschäftigten für den Werksausschuss vorge­
schlagen werden müssen(§ 114 Abs. 3 der Gemeinde­
ordnung); hierbei ist von der auf den Tag des Erlasses 
des Wahlausschreibens festgestellten Zahl der in der 
Regel Beschäftigten auszugehen; 

6. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von drei 
Wochen seit dem Erlass des Wahlausschreibens bei 
dem Wahlvorstand einzureichen; der letzte Tag der 
Frist ist anzugeben; 

7. den Hinweis auf die Mindestzahl von Beschäftigten, 
von denen ein gültiger Wahlvorschlag unterzeichnet 
sein muss; 

8. den Hinweis, dass jeder Wahlvorschlag mindestens so 
viele Namen enthalten soll, wie Beschäftigte nach 
Nummer 5 für den Werksausschuss vorgeschlagen 
werden müssen; 

9. den Hinweis, dass die Stimmabgabe an die Wahlvor­
schläge gebunden ist und dass nur solche Wahlvor­
schläge berücksichtigt werden, die fristgerecht (Nr. 6) 
eingereicht worden sind; 

10. einen Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen 
Stimmabgabe oder die Anordnung der schriftlichen 
Stimmabgabe; 

11. den Ort und die Zeit der Stimmabgabe; 

12. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und 
sonstige Erklärungen gegenüber dem Wahlvorstand 
abzugeben sind (Betriebsadresse des Wahlvorstan­
des); 

13. den Ort, an dem die Wahlvorschläge bekannt gegeben 
werden; 

14. den Ort und den Termin der Sitzung, in der das 
Wahlergebnis festgestellt wird. 

(3) Der Wahlvorstand hat eine Abschrift oder einen 
Abdruck dieser Verordnung, der Wahlordnung zum Lan­
despersonalvertretungsgesetz und des Wahlausschrei­
bens vom Tage seines Erlasses bis zum Abschluss der 
Stimmabgabe an einer oder an mehreren geeigneten, den 
Wahlberechtigten zugänglichen Stellen auszuhängen und 
in gut lesbarem Zustand zu erhalten. 

(4) Offenbare Unrichtigkeiten des Wahlausschreibens 
können vom Wahlvorstand jederzeit berichtigt werden. 

(5) Mit Erlass des Wahlausschreibens ist die Wahl 
eingeleitet. 

§6 
Wahlvorschläge 

(1) Die Wahlberechtigten sowie die im Betrieb vertrete­
nen Gewerkschaften und Berufsverbände (16 Abs. 4 
LPVG) können Wahlvorschläge machen. 

(2) Die Wahlvorschläge sind innerhalb von drei Wochen 
nach dem Erlass des Wahlausschreibens einzureichen. 
Den Wahlvorschlägen sind die schriftlichen Zustimmun­
gen der Bewerberinnen und Bewerber zur Aufnahme in 
den Wahlvorschlag beizufügen. 

(3) Die Vorschriften der§§ 10 bis 13 WO-LPVG gelten 
sinngemäß. 

§ 7 
Inhalt der Wahlvorschläge 

(1) Der Wahlvorschlag soll mindestens doppelt so viele 
Bewerberinnen oder Bewerber enthalten wie nach§ 114 
Abs. 3 der Gemeindeordnung als ordentliche und stellver­
tretende Mitglieder des Werksausschusses vom Rat zu 
wählen sind. Die Namen der einzelnen Bewerberinnen 
oder Bewerber sind auf dem Wahlvorschlag untereinan­
der aufzuführen und mit fortlaufenden Nummern zu 
versehen. Außer dem Familiennamen sind der Vorname. 
das Lebensalter und die Dienststellung anzugeben. 

(2) Jeder Wahlvorschlag muss mindestens von einem 
Zehntel, jedoch wenigstens von drei Wahlberechtigten 
unterzeichnet sein; in jedem Fall genügen die Unter­
schriften von fünfzig Wahlberechtigten. Jeder Wahlvor­
schlag der in§ 6 Abs. 1 bezeichneten Organisationen muss 
von einer beauftragten Person der Organisation unter­
zeichnet sein. 

(3) Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, welche 
der Personen, die den Wahlvorschlag unterzeichnet ha­
ben, zur Vertretung des Wahlvorschlages gegenüber dem 
Wahlvorstand und zur Entgegennahme von Erklärungen 
und Entscheidungen des Wahlvorstandes berechtigt ist. 
Fehlt bei Wahlvorschlägen der Beschäftigten eine An-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Kordrhein-Westfalen - Nr. 37 vom 21. ~ovember 2001 773 

gabe hierüber, gelten die Unterzeichnerin oder der Unter­
zeichner als berechtigt, die an erster Stelle stehen. 

(4) Der Wahlvorschlag kann mit einem Kennwort 
versehen werden. 

(5) Ein Wahlvorschlag kann nur geändert werden, wenn 
die in§ 6 Abs. 2 bestimmte Frist noch nicht abgelaufen ist 
und alle Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der 
Änderung zustimmen. 

§8 
Stimmabgabe 

(1) Die Stimmabgabe erfolgt in geheimer Wahl der 
wahlberechtigten Beschäftigten aufgrund von Wahlvor­
schlägen durch Abgabe eines Stimmzettels in einem 
Wahlumschlag. Die§§ 14 bis 18 WO-LPVG gelten sinnge­
mäß. 

(2) Auf dem Stimmzettel sind die Bewerberinnen und 
Bewerber in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe 
von Familienname, Vorname und Dienststellung aufzu­
führen. Werden eine Bewerberin oder ein Bewerber 
aufgrund eines mit einem Kennwort versehenen Wahl­
vorschlags aufgeführt, ist den Angaben nach Satz 1 das 
Kennwort des Wahlvorschlags hinzuzufügen. Die Wähle­
rinnen und Wähler kennzeichnen die von ihnen gewähl­
ten Bewerberinnen und Bewerber durch Ankreuzen an 
der hierfür im Stimmzettel vorgesehenen Stelle. Es 
dürfen so viele Bewerberinnen und Bewerber gewählt 
werden, wie nach dem Wahlausschreiben von der Ver­
sammlung der Beschäftigten für den Werksausschuss 
vorgeschlagen werden müssen; werden mehr Bewerberin­
nen und Bewerber angekreuzt, ist der Stimmzettel ungül­
tig. 

§9 
Wahlergebnis 

Gewählt sind in der Reihenfolge der höchsten Stim­
menzahlen alle Bewerberinnen und Bewerber, deren 
Berücksichtigung erforderlich ist, um die für den Vor­
schlag nach § 114 Abs. 3 Satz 4 der Gemeindeordnung 
gebotene Anzahl der Beschäftigten zu erreichen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. § 19 WO-LPVG 
gilt sinngemäß. 

§ 10 
Wahlniederschrift 

(1) Nach Ermittlung der vorgeschlagenen Bewerberin­
nen und Bewerber fertigt der Wahlvorstand eine Nieder­
schrift, die von sämtlichen Mitgliedern des Wahlvorstan­
des zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift muss enthal­
ten: 

1. die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen; 

2. die Zahl der gültigen Stimmen; 

3. die jeder Bewerberin und jedem Bewerber zugefallene 
Stimmenzahl; 

4. die Zahl der ungültigen Stimmen; 

5. die Namen der für den Vorschlag nach § 114 Abs. 3 
Satz 4 der Gemeindeordnung gewählten Bewerberin­
nen und Bewerber. 

(2) Besondere Vorkommnisse bei der Wahlhandlung 
oder der Feststellung des Wahlergebnisses sind in der 
Niederschrift zu vermerken. 

(3) Die Wahlakten sind mindestens für die Dauer der 
Wahlzeit der Gewählten durch den Personalrat aufzube­
wahren.§ 20 WO-LPVG gilt sinngemäß. 

§ 11 
Mitteilung des Ergebnisses 

Der Wahlvorstand teilt dem Rat und der Bürgermeiste­
rin bzw. dem Bürgermeister unverzüglich, spätestens 
aber drei Tage nach der Wahl den Vorschlag nach§ 114 
Abs. 3 Satz 4 der Gemeindeordnung schriftlich mit. In 
dem Vorschlag sind die vorgeschlagenen Personen nach 
Stimmenzahlen zu ordnen. Die Stimmenzahlen sind 
hinter den Namen anzugeben. 

§ 12 
Anfechtung der Wahl 

Für die Anfechtung der Wahl gilt § 22 LPVG mit 
Ausnahme des Absatzes 2 Satz 4 entsprechend. 

§ 13 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über das 
Wahlverfahren zur Benennung der Beschäftigten des 
Eigenbetriebs für die Wahl in den Werksausschuss 
(Wahlordnung für Eigenbetriebe - Eig-WO) vom 3. Sep­
tember 1984 (GV. NRW. S. 568) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 24. Oktober 2001 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. NRW. 2001 S. 771. 

641 
Verordnung 

über kommunale Unternehmen und Einrichtungen 
als Anstalt des öffentlichen Rechts 

(Kommunalunternehmensverordnung - KUV) 
Vom 24. Oktober 2001 

Aufgrund von§ 130 Abs. 2 Nr. 12 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2000 (GV. 
NRW. S. 245), wird im Einvernehmen mit dem Finanzmi­
nisterium und mit Zustimmung des Ausschusses für 
Kommunalpolitik des Landtags verordnet: 

§1 
Allgemeines 

(1) Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde, die 
in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
(Kommunalunternehmen) errichtet sind oder nach Um­
wandlung in dieser Rechtsform bestehen, werden im 
Rahmen der Vorschriften der Gemeindeordnung nach 
dieser Verordnung und nach den Bestimmungen der 
Unternehmenssatzung geführt. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten entspre­
chend für die Kommunalunternehmen vori Kreisen und 
Gemeindeverbänden. 

(3) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht für 
Krankenhäuser, die den Bestimmungen der Bundespfle­
gesatzverordnung unterliegen, und für Pflegeeinrichtun­
gen, die den Bestimmungen des 11. Buchs Sozialgesetz­
buch - Soziale Pflegeversicherung - unterliegen, soweit 
in der Krankenhaus-Buchführungsverordnung, der Ver­
ordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen 
Krankenhäuser, der Pflege-Buchführungsverordnung 
und der Verordnung über die Wirtschaftsführung der 
kommunalen Pflegeeinrichtungen andere Regelungen ge­
troffen sind. 

§2 
Verwaltungsrat 

(1) Der Rat der Gemeinde wählt die nicht bereits 
aufgrund von § 114a Abs. 8 GO bestimmten Mitglieder 
des Verwaltungsrates erstmals vor der Errichtung des 
Kommunalunternehmens gemäß§ 114a Abs. 8 Satz 5 GO. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats können ange­
messene Entschädigung für die Teilnahme an dessen 
Sitzungen erhalten. Gewinnbeteiligungen dürfen ihnen 
nicht gewährt werden. Das Nähere regelt die Gemeinde 
durch die Unternehmenssatzung. 

(3) Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt das vorsit­
zende Mitglied des Verwaltungsrats das Kommunalun-
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ternehmen gerichtlich und außergerichtlich. Es vertritt 
das Kommunalunternehmen auch, wenn noch kein Vor­
stand vorhanden oder der Vorstand handlungsunfähig 
ist. 

§3 
Vorstand 

(1) Die Mitglieder des Vorstands haben mit der Sorgfalt 
ordentlicher Geschäftsleute vertrauensvoll und eng zum 
Wohl des Kommunalunternehmens zusammenzuarbei­
ten. Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat in allen 
Angelegenheiten auf Anforderung Auskunft zu geben 
und ihn über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu 
unterrichten. 

(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, sind, 
soweit die Unternehmenssatzung nichts anderes be­
stimmt, sämtliche Vorstandsmitglieder nur gemein­
schaftlich zur Vertretung des Kommunalunternehmens 
befugt. 

§4 
Verschwiegenhei tspflich t 

Die Mitglieder der Organe des Kommunalunterneh­
mens haben über alle vertraulichen Angaben und Ge­
schäfts- und Betriebsgeheimnisse des Unternehmens Ver­
schwiegenheit zu bewahren. Diese Pflicht besteht auch 
nach ihrem Ausscheiden fort. Sie gilt nicht gegenüber den 
Organen der Gemeinde. 

§5 
Unternehmenssatzung 

Die Unternehmenssatzung muss neben dem gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestinhalt Bestimmungen enthal­
ten über 

1. die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats sowie des 
Vorstands, falls dieser aus mehr als einer Person 
besteht, 

2. die Beschlußfähigkeit des Verwaltungsrats. 

§6 
Zusammenfassung von Unternehmen 

und Einrichtungen 

Die Versorgungsbetriebe einer Gemeinde sollen, wenn 
sie Kommunalunternehmen sind, zu einem Kommunal­
unternehmen zusammengefasst werden. Das Gleiche gilt 
für Verkehrsbetriebe. Versorgungsbetriebe, Verkehrsbe­
triebe und sonstige Unternehmen und Einrichtungen 
einer Gemeinde können zu einem einheitlichen oder 
verbundenen Kommunalunternehmen zusammengefasst 
werden. 

§7 
Umwandlung von Regiebetrieben 

Vor der Umwandlung eines Regiebetriebs in ein Kom­
munalunternehmen ist eine Eröffnungsbilanz gemäß den 
für alle Kaufleute geltenden Vorschriften des Handelsge­
setzbuchs (HGB) aufzustellen. 

§8 
Anwendung der Vergabegrundsätze 

nach§ 31 GemHVO 

Das Kommunalunternehmen ist für die Vergabe von 
Aufträgen über die Lieferung und Leistung sowie von 
Aufträgen zur Durchführung von Baumaßnahmen in 
einer finanziellen Größenordnung, die unterhalb der 
durch die Europäische Union festgelegten Schwellen­
werte liegt, zur Einhaltung und Anwendung der nach § 31 
der Gemeindehaushaltsverordnung für den kommunalen 
Vergabebereich verbindlichen Vergabevorschriften inso­
weit verpflichtet, als die Auftragsvergabe der Erfüllung 
von durch Satzung übertragenen hoheitlichen Aufgaben 
aus den in § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung angeführten 
Bereichen dient. Eine darüber hinausgehende Selbstbin­
dung an die genannten Vergabegrundsätze ist hierdurch 
nicht ausgeschlossen. 

§9 
Finanzausstattung 

Die Gemeinde stellt sicher, dass das Kommunalunter­
nehmen seine Aufgabe dauernd erfüllen kann. Das Kom­
munalunternehmen ist mit einem angemessenen Stamm­
kapital auszustatten. 

§ 10 
Finanzierung von Investitionen 

Für die technische und wirtschaftliche Fortentwick­
lung des Kommunalunternehmens und, soweit die Ab­
schreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen sollen 
aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden. Bei 
umfangreichen Investitionen kann neben die Eigenfinan­
zierung die Finanzierung aus Krediten treten. Eigenkapi­
tal und Fremdkapital sollen in einem angemessenen 
Verhältnis zueinander stehen. 

§ 11 
Leitung des Rechnungswesens 

Alle Zweige des Rechnungswesens sind einheitlich zu 
leiten. Hat das Kommunalunternehmen ein Vorstands­
mitglied, das für die kaufmännischen Angelegenheiten 
zuständig ist, so ist dieses für das Rechnungswesen 
verantwortlich. 

§ 12 
Kassengeschäfte 

Die Anordnung und die Ausführung finanzwirksamer 
Vorgänge sinp personell und organisatorisch zu trennen. 
Die mit diesen Aufgaben Betrauten dürfen nicht durch 
ein Angehörigenverhältnis im Sinne des § 20 Abs. 5 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein­
Westfalen verbunden sein. 

§ 13 
Leistungen im Verhältnis 

zwischen Kommunalunternehmen 
und Gemeinde 

Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen sind 
auch im Verhältnis zwischen dem Kommunalunterneh­
men und der Gemeinde, einem anderen Kommunalunter­
nehmen oder einem Eigenbetrieb der Gemeinde oder 
einer Gesellschaft, an der die Gemeinde beteiligt ist, 
angemessen zu vergüten. Das Kommunalunternehmen 
kann jedoch, soweit andere Rechtsvorschriften nicht 
entgegenstehen, abweichend von Satz 1 

1. Wasser für den Brandschutz, für die Reinigung von 
Straßen und Abwasseranlagen sowie für öffentliche 
Zier- und Straßenbrunnen unentgeltlich oder verbil­
ligt liefern, 

2. Anlagen für die Löschwasserversorgung unentgeltlich 
oder verbilligt zur Verfügung stellen, 

3. auf die Tarifpreise für Leistungen von Elektrizität, 
Gas, Wasser und Wärme einen Preisnachlass gewäh­
ren, soweit dieser steuerrechtlich anerkannt ist. 

§ 14 
Gewinn und Verlust 

(1) Der Jahresgewinn des Kommunalunternehmens soll 
so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen nach 
§ 10 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigen­
kapitals erwirtschaftet wird. 

(2) Ein etwaiger Jahresverlust ist, soweit er nicht aus 
Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf 
neue Rechnung vorzutragen. Die Gewinne der folgenden 
fünf Jahre sind zunächst zur Verlusttilgung zu verwen­
den. Eine Verbesserung der Ertragslage ist anzustreben. 
Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlust­
vortrag soll durch Abbuchung von den Rücklagen ausge­
glichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung 
zulässt; ist dies nicht der Fall. so ist der Verlust aus 
Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. 
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§ 15 
Wirtschaftsjahr 

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Wenn die be­
trieblichen Bedürfnisse des Kommunalunternehmens es 
erfordern, kann die Unternehmenssatzung ein hiervon 
abweichendes Wirtschaftsjahr bestimmen. 

§ 16 
Wirtschaftsplan 

(1) Das Kommunalunternehmen hat vor Beginn eines 
jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustel­
len. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermö­
gensplan. Dem Wirtschaftsplan sind ein Stellenplan und 
eine Stellenübersicht entsprechend § 6 der Gemeinde­
haushaltsverordnung (GemHVO) beizufügen. 

(2) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, 
wenn 

a) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan 
erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechte­
rung eine Änderung des Vermögensplans bedingt oder 
zu einer Inanspruchnahme der Gemeinde führt oder 

b) zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere 
Kredite erforderlich werden oder 

c) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der im 
Stellenplan und in der Stellenübersicht vorgesehenen 
Stellen erforderlich wird, es sein denn, dass es sich um 
eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften 
handelt. 

§ 17 
Erfolgsplan 

(1) Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge 
und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er 
ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung 
(§ 24 Abs. l} zu gliedern. 

(2) Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und 
Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu 
begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjahres­
zahlen erheblich abweichen. Zum Vergleich sind die 
Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Jahres und die 
abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung 
des Vorjahres daneben zu stellen. 

(3) Von der Veranschlagung abweichende, Erfolg ge­
fährdende Mehraufwendungen bedürfen der Zustim­
mung des Vorstandes. 

§ 18 
Vermögensplan 

(1) Der Vermögensplan muss mindestens alle voraus­
sehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjah­
res, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erwei­
terung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirt­
schaft des Kommunalunternehmens ergeben, enthalten. 

(2) Auf der Einnahmenseite des Vermögensplans sind 
die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel 
nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der 
Gemeinde stammen, müssen mit den Ansätzen im Haus­
haltsplan der Gemeinde übereinstimmen. 

(3) Die Ausgaben für Anlagenänderungen sind nach 
Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. 
Die Vorhaben sind nach dem Anlagennachweis (§ 25 
Abs. 2) und die Ansätze, soweit möglich, nach Anlagetei­
len zu gliedern. Die §§ 10 und 27 Abs. 2 GemHVO sind 
anzuwenden. 

(4) Für die Inanspruchnahme der Ausgabemittel gilt 
§ 27 Abs. 1 GemHVO sinngemäß. 

(5) Ausgaben können für gegenseitig oder einseitig 
deckungsfähig erklärt werden. Mehrausgaben, die einen 
in der Unternehmenssatzung als Bestandteil der Bestim­
mungen über die Wirtschaftsführung festzusetzenden 
Betrag überschreiten, bedürfen der Zustimmung des 
Verwaltungsrates. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle 
der Zustimmung des Verwaltungsrates die Zustimmung 
des Vorstands. Der Verwaltungsrat ist unverzüglich zu 
unterrichten. 

§ 19 
Finanzplanung 

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus einer nach 
Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der 
Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans 
entsprechen~ der für diesen vorgeschriebenen Ordnung 
sowie einer Ubersicht über die Entwicklung der Einnah­
men und Ausgaben des Kommunalunternehmens, die sich 
auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken. Der Finanzplan ist der Gemeinde zur Kennt­
nis zu geben. § 24 Abs. 2 bis 4 GemHVO gelten entspre­
chend. 

§ 20 
Buchführung und Kostenrechnung 

(1) Das Kommunalunternehmen führt seine Rechnung 
nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buch­
führung. Eine Anlagenbuchführung muss vorhanden 
sein. 

(2) Die Vorschriften des dritten Buchs des Handelsge­
setzbuchs über Buchführung, Inventar und Aufbewah­
rung sind anzuwenden, soweit sie nicht bereits unmittel­
bar gelten. 

(3) Das Kommunalunternehmen hat die für Kosten­
rechnungen erforderlichen Unterlagen zu führen und 
nach Bedarf Kostenrechnungen zu erstellen. 

§ 21 
Berichtspflichten 

(1) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat vierteljähr­
lich über die Abwicklung des Vermögens- und des 
Erfolgsplans schriftlich zu unterrichten. In der Unter­
nehmenssatzung können Vorschriften über eine andere 
Frist von nicht mehr als 6 Monaten und über den Inhalt 
der Zwischenberichte erlassen werden. 

(2) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans Erfolg 
gefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen zu 
erwarten, hat der Vorstand den Verwaltungsrat zu unter­
richten. Sind darüber hinaus Verluste zu erwarten, die 
Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde haben 
können, ist diese zu unterrichten. 

§ 22 
Jahresabschluss 

Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein 
Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz, der 
Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht. 
Die allgemeinen Vorschriften, die Vorschriften über den 
Ansatz, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, die 
Bewertung und über den Anhang, die nach dem dritten 
Buch des Handelsgesetzbuchs (1. und 2. Abschn.) für den 
Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften gelten, 
finden sinngemäß Anwendung, soweit sich aus dieser 
Verordnung nichts anderes ergibt. 

§ 23 
Bilanz 

(1) Die Bilanz ist, wenn der Unternehmenszweck keine 
abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein 
muss, unbeschadet einer weiteren Gliederung entspre­
chend dem Formblattmuster der Anlage 1 zur Eigenbe­
triebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juni 1988 (GV. 
NRW. S. 324) aufzustellen. 

(2) Das Stammkapital ist mit seinem in der Unterneh­
menssatzung festgelegten Betrag anzusetzen. 

(3) Ertragszuschüsse können als Passivposten ausge­
wiesen oder von den Anschaffungs- und Herstellungs­
kosten der bezuschussten Anlagen abgesetzt werden. 
Werden Ertragszuschüsse passiviert, so sind jährlich 
diejenigen Teilbeträge als Umsatzerlöse in die Gewinn­
und Verlustrechnung zu übernehmen, die an der Wirt­
schaftlichkeit der bezuschussten Unternehmensleistun­
gen jeweils fehlen. Soweit das Kommunalunternehmen 
Bauzuschüsse aufgrund allgemeiner Lieferbedingungen 
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oder einer Satzung erhebt, gelten sie als Ertragszu­
schüsse. Werden derartige Ertragszuschüsse passiviert, so 
sind sie jährlich mit einem Anteil aufzulösen, der der 
Höhe der jährlichen Abschreibung des bezuschussten 
Anlagevermögens entspricht. Kapitalzuschüsse der öf­
fentlichen Hand, die die Gemeinde für das Kommunalun­
ternehmen erhalten hat, sind dem Eigenkapital zuzufüh­
ren, soweit die den Zuschuss bewilligende Stelle nichts 
Gegenteiliges bestimmt. Im Übrigen finden auf die Bilan­
zierung der Zuschüsse die allgemeinen Grundsätze ord­
nungsmäßiger Buchführung Anwendung. 

§ 24 
Gewinn- und Verlustrechnung, 

Erfolgsübersicht 

(1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der 
Unternehmenszweck keine abweichende Gliederung be­
dingt, die gleichwertig sein muss, unbeschadet einer 
weiteren Gliederung entsprechend dem Formblattmuster 
der Anlage 4 zur Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 1. Juni 1988 (GV. NRW. S. 324) aufzustellen. 

(2) Bei Versorgungsunternehmen muss der Ertrag aus 
Energielieferungen (Strom, Gas, Wärme) und Wasserlie­
ferungen in jedem Wirtschaftsjahr 365, in Schaltjahren 
366 Tage umfassen und auf den Bilanzstichtag abgegrenzt 
sein. 

(3) Kommunalunternehmen mit mehr als einem Unter­
nehmenszweig haben zum Ende eines jeden Wirtschafts­
jahres außerdem eine Erfolgsübersicht aufzustellen. Die 
Erfolgsübersicht ist mindestens nach dem Formblattmus­
ter der Anlage 5 zur Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt­
machung vom 1. Juni 1988 (GV. NRW. S. 324) zu gliedern. 
Dabei sind gemeinsame Aufwendungen und Erträge 
sachgerecht auf die Unternehmenszweige aufzuteilen, 
soweit Lieferungen und Leistungen nicht gesondert ver­
rechnet werden. 

§ 25 
Anhang, Anlagennachweis 

(1) § 285 Nr. 8 und § 286 Abs. 2 und 3 HGB finden keine 
Anwendung. Die in § 285 Nm. 9 und 10 genannten 
Angaben sind in entsprechender Anwendung dieser Vor­
schriften für die Mitglieder des Vorstands und des 
Verwaltungsrats zu machen, die Angaben gemäß § 285 
Nr. 9 HGB jedoch nur, soweit es sich um Leistungen des 
Kommunalunternehmens handelt. 

(2) In einem Anlagenachweis als Bestandteil des An­
hangs ist die Entwicklung der einzelnen Posten des 
Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen ent­
sprechend dem Formblattmuster der Anlagen 2 und 3 zur 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-West­
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juni 
1988 (GV. NRW. S. 324) darzustellen. 

§ 26 
Lagebericht 

Der Lagebericht muss die in § 289 Abs. 2 HGB 
genannten Sachverhalte behandeln. Im Lagebericht ist 
auch einzugehen auf 

1. die Änderungen im Bestand der zum Kommunalunter­
nehmen gehörenden Grundstücke und grundstücks­
gleichen Rechte, 

2. die Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und 
Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen, 

3. den Stand der Anlagen im Bau und der geplanten 
Bauvorhaben, 

4. die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstel­
lungen jeweils unter Angabe von Anfangsstand, Zu­
gängen und Entnahmen, 

5. die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarifsta­
tistik des Berichtsjahres im Vergleich mit dem Vorjahr, 

6. den Personalaufwand mittels einer Statistik über die 
zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft unter An­
gabe der Gesamtsumme der Löhne, Gehälter, Vergü­
tungen, sozialen Abgaben, Aufwendungen für Alters­
versorgung und Unterstützung einschließlich der Bei­
hilfen und der sonstigen sozialen Aufwendungen für 
das Wirtschaftsjahr, 

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss 
des Wirtschaftsjahres eingetreten sind, 

8. die voraussichtliche Entwicklung des Kommunalun­
ternehmens. 

§ 27 
Aufstellung, Behandlung 

und Offenlegung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den Lagebe­
richt und die Erfolgsübersicht innerhalb von 3 Monaten 
nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und dem 
Verwaltungsrat nach Durchführung der Abschlussprü­
fung zur Feststellung vorzulegen. Der Jahresabschluss 
und der Lagebericht sind vom Vorstand unter Angabe des 
Datums zu unterzeichnen. Bei der Feststellung des Jah­
resabschlusses hat der Verwaltungsrat über die Entlas­
tung des Vorstands zu entscheiden. 

(2) Für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts gilt § 106 GO entsprechend, soweit es sich 
um Kommunalunternehmen handelt, die nach ihrer Grö­
ßenordnung sog. kleinen Kapitalgesellschaften gemäß 
§ 267 HGB entsprechen. Bei der Abschlussprüfung nach 
§ 106 GO ist der Lagebericht auch darauf zu prüfen, ob 
§ 26 Satz 2 beachtet ist und ob die sonstigen Angaben im 
Lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage 
des Kommunalunternehmens erwecken. Bei der Beurtei­
lung der wirtschaftlichen Verhältn~sse ist die Erfolgs­
übersicht zu berücksichtigen. Im Übrigen gilt für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
§ 108 Abs. 1 Nr. 8 GO entsprechend. 

(3) Der Beschluss über die Feststellung des Jahresab­
schlusses ist ortsüblich bekannt zu machen. In der 
ortsüblichen Bekanntmachung sind der Bestätigungsver­
merk des Abschlussprüfers oder der Vermerk über dessen 
Versagung und die beschlossene Verwendung des Jahres­
gewinns oder Behandlung des Jahresverlustes anzugeben. 
Gleichzeitig sind der Jahresabschluss und der Lagebe­
richt an 7 Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekannt­
machung ist auf die Auslegung hinzuweisen. 

§ 28 
Vermögensübergang 

bei Auflösung 
des Kommunalunternehmens 

Das Vermögen eines aufgelösten Kommunalunterneh­
mens geht im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die 
Gemeinde über. 

§ 29 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 24. Oktober 2001 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. NRW. 2001 S. 773. 
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7123 
.. Fünfte Verordnung 

zur Anderung der Verordnung 
über die Zuständigkeiten 

nach dem Berufsbildungsgesetz 
Vom 23. Oktober 2001 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 1 und § 7 Abs. 4 Satz 2 des 
Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. 
S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S. 462), wird nach Anhörung des Ausschusses 
für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz 
des Landtags verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem 
Berufsbildungsgesetz vom 23. Juni 1970 (GV. NRW. 
S. 515), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
30. Januar 2001 (GV. NRW. S. 62), wird wie folgt geändert: 

In § 1 Nr. 2, § 2 Nr. 3 und in § 3 Satz 1 und 2 werden 
jeweils hinter den Wörtern „der Direktor der Landwirt­
schaftskammer Westfalen-Lippe als Landesbeauftrag­
ter" die Wörter „für das ganze Land" eingefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 23. Oktober 2001 

(L.S.) 

7123 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clemen t 

Der Minister 
für Arbeit und Soziales, 

Qualifikation und Technologie 

Harald Scharta u 

- GV. NRW. 2001 S. 777. 

Fünfte Verordnung 
zur Änderung der Zweiten Berufsbildungs­

Zuständigkeitsverordnung 
Vom 23. Oktober 2001 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisa­
tionsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462), 
wird nach Anhörung des Ausschusses für Innere Verwal­
tung des Landtags verordnet: 

Artikel 1 

„das Landesamt für Agrarordnung" durch die Wörter 
,,die obere Flurbereinigungsbehörde (Bezirksregie­
rung Münster)" ersetzt. 

2. In § 1 werden die Nummern 2 und 2 a durch folgende 
neue Nummer 2 ersetzt: 

,,2. in dem Ausbildungsberuf Justizfachangestell­
ter/Justizfachangestellte 

a) in den Fällen der §§ 41, 56 und 58 der 
Präsident des Oberlandesgerichts Hamm 

b) im übrigen die Präsidenten der Oberlandes­
gerichte" 

3. In § 1 Nr. 4 Buchstaben a und b werden jeweils die 
Wörter „die Regierungspräsidenten" durch die Wör­
ter „die Bezirksregierungen" ersetzt und die Wörter 
,,das Landesamt für Agrarordnung" gestrichen. 

4. In § 1 Nr. 4 Buchstabe c werden die Wörter „das 
Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land­
wirtschaft" durch die Wörter „das Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz. Landwirtschaft und Ver­
braucherschutz""ersetzt. , 

5. In § 1 Nr. 6 werden die Wörter „die Landschaftver­
bände" durch die Wörter „der Landesbetrieb Stra­
ßenbau Nordrhein-Westfalen" ersetzt. 

6. In § 1 Nr. 9 Buchstabe a werden die Wörter „der 
Regierungspräsident" durch die Wörter „die Bezirks­
regierung" und das Wort „dessen" durch das Wort 
,,deren" ersetzt. 

7. In§ 1 Nm. 10 und 11 werden jeweils die Wörter „das 
Landesamt für Wasser und Abfall" durch die Wörter 
,,das Landesumweltamt" ersetzt. 

8. In § 1 wird nach Nummer 11 Nummer lla mit 
folgendem Wortlaut eingefügt: 

,,lla in dem Ausbildungsberuf Fachkraft für Was­
serwirtschaft das Landesumweltamt" 

9. In§ 3 Nr. 1 werden die Wörter „des Ministeriums für 
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft" durch 
die Wörter „des Ministeriums für Umwelt und Natur­
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz", die 
Wörter „des Ministeriums für Wissenschaft und For­
schung" durch die Wörter „des Ministeriums für 
Schule, Wissenschaft und Forschung" und die Wörter 
„des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und 
Technologie" durch die Wörter „des Ministeriums für 
Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie" 
ersetzt. 

10. In § 3 werden die Nummern 3 und 3 a durch folgende 
neue Nummer 3 ersetzt: 

,,3. für den Ausbildungsberuf Justizfachangestell­
ter/Justizfachangestellte die Präsidenten der 
0 ber landesgerichte" 

11. § 3 Nummer 4 entfällt. 

12. § 3 Nummer 5 wird § 3 Nummer 4. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 23. Oktober 2001 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Die Zweite Berufsbildungs-Zuständigkeitsverordnung (L. S.) 
vom 3. Dezember 1991 (GV. NRW. S. 553), zuletzt geändert 

Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clemen t 

durch Verordnung vom 2. November 1999 (GV. NRW. 
S. 599), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Nr. 1 Buchstabe b werden nach den Wörtern 
„im Fachzweig Versorgungsverwaltung" die Wörter 
„die Bezirksregierung Münster als" eingefügt und das 
Wort „das" gestrichen. Außerdem werden die Wörter 

Der Minister 
für Arbeit und Soziales, 

Qualifikation und Technologie 

Harald Scharta u 

- GV. NRW. 2001 S. 777. 
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